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Besondere Hinweise an die Anleger des Sondervermögens:  

 

 Murphy&Spitz Green Bonds Fonds R (ISIN DE000A3CQVS2) 

 

 

Änderung der Besonderen Anlagebedingungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) vom 17.11.2022 werden die 

Besonderen Anlagebedingungen des o.g. OGAW-Sondervermögens in den Anlagegrundsätzen wie folgt 

geändert: 

• § 26 Absatz 1: Anpassung des Anlageschwerpunktes hinsichtlich der Nachhaltigkeitskriterien  

• § 26 Absatz 3, 6, 7 und 8: Redaktionelle Anpassungen an die Änderungen in Absatz 1  

• § 26 Absatz 7: Anpassung der Derivateklausel  

• § 31 in Absatz 3: Redaktionelle Anpassung 

• § 31 in Absatz 3: Anpassung der Fondskosten – Implementierung der Kosten für die Bereitstellung 

von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte 

 

Die geänderten Passagen der Besonderen Anlagebedingungen des OGAW-Sondervermögens lauten ab 

dem 01.01.2023 wie folgt: 

 

 

§ 26 Anlagegrenzen 

 

1. Anlagegrundsätze / Anlageschwerpunkt 

Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes aus verzinslichen 

Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten in- und ausländischer Emittenten bestehen, die den 

Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA Green Bond Principles) 

entsprechen (Green Bonds). Das Sondervermögen investiert dazu ausschließlich in als nachhaltig 

definierte Branchen und Themen wie Erneuerbare Energien, Nachwachsende Rohstoffe, 



 

Seite 2 von 6 

Energieeffizienz, Nachhaltige Mobilität, Ökologisches Bauen, Naturkost und ökologische 

Landwirtschaft, Gesundheit, Bildung und Wasser. Konsequent ausgeschlossen sind Investitionen in 

Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in der Militär- oder Atomindustrie, Alkohol- oder Tabakindustrie, 

Glücksspielindustrie, Förderung, Vertrieb und Nutzung fossiler Energieträger, umweltschädlichen 

Technologien, Drogenproduktion und -handel, Prostitution, Pornographie sowie Unternehmen, die 

vermeidbare Tierversuche durchführen, Kinderarbeit zulassen, sozial diskriminieren, gentechnisch 

manipulierte Produkte herstellen oder verbreiten, Steuervermeidung praktizieren, Korruption oder 

Geldwäsche betreiben oder einen sonstigen negativen Einfluss auf die Gesellschaft ausüben. Gezielt 

werden die ökonomischen und ökologischen Vorreiter nachhaltiger Branchen mit hohem 

Wachstumspotenzial ausgewählt. Grundlage der Investmententscheidungen sind die Analysen von 

Murphy&Spitz Green Research. Insbesondere dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz 

weder aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen oder 

Atomstrom noch aus der Förderung von Kohle und Erdöl, oder aus dem Anbau, der Exploration und aus 

Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. 

 

2. … 

 

3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Emittenten 

Unter Berücksichtigung des Anlageschwerpunktes nach Absatz 1 darf die Gesellschaft in Wertpapiere 

und Geldmarktinstrumente öffentlicher Emittenten im Sinne des § 206 Absatz 2 KAGB jeweils bis zu 35 

Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens anlegen, wenn diese von einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedsstaat der Vereinten 

Nationen oder den Europäischen Gemeinschaften, einem Drittstaat oder von einer internationalen 

Organisation, der mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, ausgegeben oder 

garantiert worden sind. 

 

4. … 

 

5. … 

 

6. Bankguthaben 

Unter Berücksichtigung des Anlageschwerpunktes nach Absatz 1 darf die Gesellschaft bis zu 25 Prozent 

des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Bankguthaben nach Maßgabe des § 7 der AABen halten. 

 

7. Investmentanteile 

Unter Berücksichtigung des Anlageschwerpunktes nach Absatz 1 darf die Gesellschaft bis zu 10 Prozent 

des Wertes des OGAW Sondervermögens in OGAW-Investmentanteile oder vergleichbare in- und 
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ausländische Investmentanteile nach Maßgabe des § 8 der AABen gemäß folgenden Grundsätzen 

anlegen: 

a) Bei der Auswahl erwerbbarer Anteile an OGAW-Investmentvermögen oder an vergleichbaren 

in- und ausländischen Investmentvermögen richtet sich die Gesellschaft nach deren 

Anlagebestimmungen und/oder deren aktuellen Halbjahres- bzw. Jahresberichten. Es kann in 

Anteilen an allen Arten von OGAW-Investmentvermögen oder vergleichbaren in- und 

ausländischen Investmentvermögen nach Maßgabe des § 8 der AABen investiert werden, eine 

gesonderte geographische, thematische oder strategische Ausrichtung ist nicht erforderlich. 

b) Anteile an OGAW-Investmentvermögen oder an vergleichbaren in- und ausländischen 

Investmentvermögen nach Maßgabe des § 8 der AABen dürfen nur erworben werden, sofern 

deren Anlagebedingungen bzw. deren Satzungen vorsehen, dass sie selbst nur jeweils zu 

maximal 10 Prozent ihres Wertes in Anteile an wiederum anderen Investmentvermögen 

investieren dürfen.  

 

8. Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer Komponente 

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen Derivate und Finanzinstrumente mit derivativer 

Komponente nach Maßgabe des § 9 der AABen erwerben, die zum Zwecke der Absicherung, der 

effizienten Portfoliosteuerung oder der Erzielung von Zusatzerträgen (d.h. auch zu 

Investitionszwecken) im Rahmen der Anlagestrategie eingesetzt werden können. 

 

9. … 

 

10. … 

 

§ 31 Kosten  

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind: 

a) Verwaltungsvergütung 

Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine tägliche Vergütung 

in Höhe von 1/365 von bis zu 1,70 Prozent des täglichen Nettoinventarwertes des OGAW-

Sondervermögens des vorangegangenen Börsentags. 

b) Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind 

aa) Externe Portfoliomanager oder Berater 

Die Gesellschaft kann sich bei der Verwaltung des OGAW-Sondervermögens durch Dritte 

beraten lassen oder das Portfoliomanagement des OGAW-Sondervermögens auslagern. Die 

Kosten hierzu werden aus der Verwaltungsvergütung nach Absatz 1a) gedeckt. Im Jahresbericht 

des OGAW-Sondervermögens werden die tatsächlich belasteten Kosten und deren Aufteilung 

zwischen der Gesellschaft und dem Berater bzw. Portfoliomanager jeweils aufgelistet. 
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bb) EMIR-Reporting/CCP-Clearing/Collateral Management/Bewertung etc. 

Die Gesellschaft kann darüber hinaus aus dem OGAW-Sondervermögen für die 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

i. dem Einsatz und der Abwicklung von Derivaten 

- Reporting an die Aufsichtsbehörden (z.B. EMIR-Reporting), 

- Anbindung an zentrale Gegenparteien (z.B. CCP-Clearing) und 

- Sicherheiten-Management durch Collateral-Manager 

ii. der Bewertung von Vermögensgegenständen  

- Bewertung durch einen externen Bewerter 

- Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Bewertung einzelner 

Vermögensgegenstände (z.B. Kursvalidierung bei ABS-Papieren, Validierung 

des Bewertungsmodells) 

eine tägliche Vergütung von 1/365 von insgesamt bis zu 0,20 Prozent des täglichen 

Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens des vorangegangenen Börsentags an dritte 

Dienstleister zahlen oder für die Deckung ihrer hiermit verbundenen Kosten verwenden. 

Diese Vergütung wird nicht durch die Verwaltungsvergütung gem. Ziffer 1.a) abgedeckt 

2. Die tägliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/365 von bis zu 0,04 Prozent des täglichen 

Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens des vorangegangenen Börsentags, 

mindestens jedoch Euro 10.000,00 pro Geschäftsjahr. 

3. Beschränkung der Gebühren: 

Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Ziffern 1 und 

2 als Vergütung sowie nachstehendem § 31 Absatz 4 lit. (n) entnommen wird, kann insgesamt 

bis zu 2,34 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in 

der Abrechnungsperiode, der aus den täglichen Werten des OGAW-Sondervermögens der 

aktuellen Abrechnungsperiode errechnet wird, betragen.  

4. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zulasten des OGAW-

Sondervermögens: 

a. bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten 

für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland; 

b. Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich 

vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, 

Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerinformationen);  

c. Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 

Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des 

Auflösungsberichtes; 

d. Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall 

der Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über 
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Maßnahmen im Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder 

Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung; 

e. Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des 

OGAW-Sondervermögens; 

f. Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, 

dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt 

wurden;  

g. Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die 

Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen 

die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen; 

h. Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-

Sondervermögen erhoben werden; 

i. Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen; 

j. Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. 

Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können; 

k. Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten; 

l. Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte; 

m. Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle 

und Dritte zu zahlenden Vergütungen, im Zusammenhang mit den vorstehend 

genannten Aufwendungen und im Zusammenhang mit der Verwaltung und 

Verwahrung entstehenden Steuern. 

n. Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte 

in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder 

in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten 

oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten 

Markt bis zu einer Höhe von 0,10 Prozent p. a. des anteiligen durchschnittlichen 

Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens in der Abrechnungsperiode, der 

aus den Werten des bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwertes errechnet 

wird. 

5. … 

6. … 

7. … 

8. … 

9. … 
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***************************************** 

Die Änderungen treten am 1. Januar 2023 in Kraft. 

Sollten die Anleger mit den vorgesehenen Anpassungen der Anlagebedingungen nicht einverstanden sein, 

haben sie das Recht, ihre Anteile bis zum 31.12.2022 ohne weitere Kosten zurückzugeben.  

Über die vorgenannten Änderungen werden alle Anleger per dauerhaftem Datenträger mindestens vier 

Wochen vor dem Inkrafttreten über ihre depotführenden Stellen informiert. 

Die weitere Ausgestaltung des OGAW- Sondervermögens und die sonstigen Rechte der Anleger bleiben 

hiervon unberührt.  

Die gültigen Anlagebedingungen, den Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen 

finden Sie auf www.monega.de. Zudem können die Publikationen bei der Monega 

Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, kostenfrei bezogen werden.  

 

Köln, im November 2022 

 

Die Geschäftsführung 


